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1. Anlass / Ziel

In der Praxis sind in jüngster Zeit vermehrt Rückfragen und erhebliche Unsicherheiten zur 
Auslegung der Ril 836 im Zusammenhang mit der Planung und Ausführung von Stützbau-
werken aufgetreten. Auslöser hierfür ist insbesondere der in der Ril 836 enthaltene Passus:

„Für Mauern und Wände aus Stahlbeton oder Mauerwerk gelten zusätzlich die Regelungen 
der ZTV-ING, Teil 3.“

Dieser Passus wird von Bauherrenvertretungen, Planenden, Prüfenden und Ausführenden 
teilweise als pauschale Muss-Anforderung interpretiert. Daraus wird abgeleitet, dass sämtli-
che Stützbauwerke, einschließlich kleiner Stützwände aus Winkelstützen z.B. an Bahnsteig-
rückseiten, Rampen und/oder kurzen Treppen im Bereich von Bahnsteigzugängen, grund-
sätzlich nach allen Anforderungen der ZTV-ING Teil 3 zu planen und auszuführen seien.

Diese Auslegung hat weitreichende und fachlich nicht immer gerechtfertigte Konsequenzen. 
Die Anforderungen der ZTV-ING Teil 3 würden pauschal als Lieferbedingung für alle Stütz-
wände gelten. 

In der Folge besteht die konkrete Gefahr, dass laufende oder geplante Baumaßnahmen in-
frage gestellt oder sogar gestoppt werden, obwohl die bisherigen Lösungen technisch be-
währt, regelkonform und ausreichend für die jeweiligen Randbedingungen sind. Zudem wür-
den ohne sachliche Notwendigkeit erhebliche Mehrkosten ausgelöst.

Ziel dieser Technischen Mitteilung ist es daher, eindeutig festzulegen, dass für bestimmte 
Stützbauwerke, insbesondere kleinere Stützwände und Fertigteilkonstruktionen ohne Eisen-
bahnlasten im Bereich von Bahnsteigen, Zugangsrampen und (Zugangs-)Treppen, die ZTV-
ING Teil 3 nicht pauschal anzuwenden ist. Sie findet nur dann Anwendung, wenn dies auf-
grund der projektspezifischen Randbedingungen fachlich erforderlich ist. Dadurch werden
Planungssicherheit geschaffen und unnötige Kosten sowie Projektrisiken (durch Fehlinter-
pretation) ausgeschlossen.

2. Geltungsbereich / Übergangsregelungen

Diese TM gilt für die Festlegung, Planung und Errichtung von Stützbauwerken an Personen-
bahnhöfen.

Die Regelwerksergänzungen sind bei der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen
an Bahnsteigen im Zuge von Neu- und umfassenden Umbauten ab sofort zu berücksichtig-
ten. Bei bereits begonnenen Planungen gilt die nachfolgende Übergangsregelung: Wenn die 
Entwurfs- und Genehmigungsplanung noch nicht abgeschlossen sind, müssen die Pla-
nungsanforderungen dieser TM angewendet werden, darüber hinaus dürfen sie Anwendung 
finden (Projektentscheidung).Ergeben sich aufgrund der Anforderungen an die Bemessung 
und Ausbildung der Bahnsteigzugänge wesentliche Umplanungen und Terminverzögerun-
gen, sind die technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten einer Berücksichtigung zu prü-
fen und auszuschöpfen.
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3. Zielgruppen der TM

Zielgruppen, die diese TM zu beachten und anzuwenden haben, sind:

Projektleitungen, die Planungen vergeben, überwachen und abnehmen

Planende und Bauausführende

Prüfsachverständige, Bauvorlageberechtigte und Inbetriebnahmeverantwortliche

Betreibende und Anlagenverantwortliche

4. Regelungssachverhalt / Inhalt der TM

Die in der Ril 836 enthaltene Bezugnahme auf die ZTV-ING, Teil 3, ist nicht als generelle 
Muss-Anforderung zu verstehen. Die Anwendung der ZTV-ING, Teil 3, ist projektspezifisch
und nur dann vorzusehen, wenn dies aufgrund der örtlichen Randbedingungen, der Bau-
werksart oder besonderer Beanspruchungen erforderlich ist.

Für kleinere Stützbauwerke und Fertigteilkonstruktionen, insbesondere Winkelstützwände im 
Bereich von Bahnsteigen, Zugangsrampen und Treppen ohne Einwirkungen aus Eisenbahn-
lasten, gelten folgende Festlegungen der ZTV-ING, Teil 3 ausdrücklich nicht:

1. Mindestabmessungen von Bauteildicken nach ZTV Ing Teil 3 Abschnitt 2 „Bau-
ausführung“ (Tabelle 3.2.1 – Stützwände)

Die in Tabelle 3.2.1 der ZTV-ING, Teil 3, festgelegten Mindestwanddicken für Stütz-
wände sind nur dann maßgeblich, wenn Stützwände unter Einwirkung von Verkehrs-
lasten nach DIN EN 1991-2 bzw. gemäß Ril 804 beansprucht werden. Diese Anforde-
rungen beziehen sich auf Brückenbauwerke und sonstige Ingenieurbauwerke im Sin-
ne der Ril 804 und sind für Winkelstützwände im Anwendungsbereich dieser Techni-
schen Mitteilung nicht maßgebend.

Für Stützwände mit einer Wandhöhe von h < 1,50 m (gemessen von Oberkante bis 
Fundamentsohle) sind die Mindestwanddicken nach ZTV-ING, Teil 3, daher nicht an-
zuwenden.
Für Stützwände mit einer Wandhöhe von 1,50 m h < 4,00 m kann von den dort ge-
nannten Mindestdicken abgewichen werden, sofern der Nachweis gleicher Sicherheit 
erbracht wird. Der Nachweis gleicher Sicherheit gilt als erbracht, wenn die statischen 
Nachweise zur inneren und äußeren Tragfähigkeit gemäß DIN EN 1997-1 in Verbin-
dung mit DIN EN 1997-1/NA (Eurocode 7) geführt sind.

Hinweis:
Sonstige Ingenieurbauwerke im Sinne der Ril 804.2101 Abs. 6 sind u. a. Arbeitsgru-
ben, aufgeständerte Gleise in Wartungshallen, Gleiswaagen, Schiebebühnen, Dreh-
scheiben, Signalausleger, Signalbrücken und Schaltstege. Diese Bauwerke sind nicht 
Gegenstand dieser Technischen Mitteilung.

2. Bewegungsfugen nach Abschnitt 3 „Bauwerksfugen“

Die Festlegungen der ZTV-ING, Teil 3, zu Bewegungsfugen mit druckfesten und 
feuchtigkeitsunempfindlichen Einlagen sind für Winkelstützwände im Anwendungsbe-
reich dieser Technischen Mitteilung nicht zwingend anzuwenden. Bei richtungsglei-
chen und lückenlosen Wandlängen von mehr als 10 m ist es ausreichend, wenn in 
regelmäßigen Abständen Dehnfugen mit einer Fugenbreite von mindestens 15 mm 
vorgesehen werden. Eine erdseitige Fugenabdichtung ist hierbei vorzusehen. Wei-
tergehende Anforderungen an Bewegungsfugen nach ZTV-ING, Teil 3, sind in diesen 
Fällen nicht erforderlich.






